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RS OGH 1993/3/31 7Ob1533/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1993

Norm

ZPO §502 HII

Rechtssatz

In einer außerordentlichen Revision kann die in erster Instanz siegreich gebliebene Partei eine Mängelrüge nur dann

nachholen, wenn Mängel aus einer erheblichen Nichtbeachtung von Vorschriften des materiellen oder des

Verfahrensrechtes resultieren.

Entscheidungstexte
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